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Die Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Partik-Pabl~ hat am 7. Juni 
1993 unter der Nr. 4942/J eine schriftliche parlamentarische An
frage betreffend Gefangenenhaus Wiener Neustadt an mich gerich
tet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Entspricht es den Tatsachen, daß mit dem Bau des neuen 
Gefangenenhauses in Wiener Neustadt im Juni 1993 begon
nen werden soll? 

2. Wenn ja, warum sind bis jetzt keine Vorplanungen 
bekannt? 

3. Ist vorgesehen. die Beamten bei der Planung des 
Gefangenenhauses mit einzubeziehen? 
Wenn nein, warum nicht und werden Sie sich dafür 
einsetzen, daß die Beamten mitentscheiden können? 

4. Welcher Architekt wurde mit der Planung des neuen 
Gefangenenhauses in Wiener Neustadt betraut? 

5. Erhielt er den Auftrag, Kontakt mit den Beamten, die im 
derzeitigen Gefangenenhaus Dienst versehen, aufzunehmen? 
Wenn nein, warum nicht und wird dies nachgeholt?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Grundsätzlich muß festgestellt werden, daß im Bereich der Bundes
polizeidirektion Wiener Neustadt kein neues Polizeigefangenenhaus 
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gebaut wird. Das POlizeigefangenenhaus wird durch das Bundesmini
sterium für wirtschaftliche Angelegenheiten im Wege der örtlich 
zu s t ä n d i gen B und e s 9 e b ä u d e ver wal tun 9 gen e r a I s.a nie r t • Die Bau maß -
nahmen werden mit August 1993 beginnen. 

Zu Frage 2: 

Sämtliche Planungsarbeiten sind abgeschlossen, wobei die Erfah
rungswerte, die bei den Polizeigefangenenhäusern bei den Bundes
polizeidirektionen Salzburg und Eisenstadt gewonnen wurden, in 
die Planung aufgenommen worden sind. 

Zu Frage 3: 

Die Bediensteten im Polizeigefangenenhaus sowie die Personalver
tretung sind in die Planung laufend einbezogen worden. 

Zu Frage 4: 

Da, wie bereits bei der Beantwortung der Frage 1 festgestellt 
wurde, die Generalsanierung durch das Bundesministerium fUr wirt
schaftliche Angelegenheiten durChgefUhrt wird, kann bezUglich ei
ner Beauftragung eines Architekten keine Angabe erfolgen. 

Zu Frage 5: 

Antwort erübrigt sich im Hinblick auf die Antwort zu Frage 4. 
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